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II. Im Einzelnen 

 
Vor diesem Hintergrund nehmen wir im Folgenden zu einzelnen Regelungen wie folgt Stellung:  
 

1. Zu Artikel 1 – Änderung des Wehrpflichtgesetzes (WPflG)- 13a Abs. 1 WPflG-E 
 
Die bestehenden Freistellungsregelungen für Personen, die sich vor Vollendung des 23. Le-
bensjahres auf mindestens vier Jahre im Zivil- oder Katastrophenschutz verpflichten, greifen 
seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 praktisch nicht mehr. 
 
Nach der Aussetzung der Wehrpflicht ergaben sich weder Notwendigkeit noch Rechtsgrund-
lage, Personen auf mindestens vier Jahre zur Mitwirkung im Zivil- oder Katastrophenschutz zu 
verpflichten, da § 13a WPflG seitdem gemäß § 2 WPflG nur noch im Spannungs- und Vertei-
digungsfall gilt. 
 
Das bedeutet, dass alle Wehrpflichtigen, die sich aktuell zur Mitwirkung verpflichtet haben, 
zwar faktisch die Tatbestandsvoraussetzungen der Norm erfüllen, aber nicht unter die Frei-
stellungsregelung des § 13a WPflG-E fallen. Sie könnten im Spannungs- oder Verteidigungs-
fall oder bei Anwendung der Verordnungsermächtigung nach § 2a WPflG-E zum Wehrdienst 
herangezogen werden. Dies könnte in einer kritischen Lage zu einem personellen Ausfall im 
Zivil- und Katastrophenschutz führen – gerade in einer Situation, in der diese Kräfte zwingend 
benötigt werden. 
 
Deswegen wird es für notwendig erachtet, eine Regelung einzufügen, die diejenigen Wehr- 
pflichtigen, die zum Zeitpunkt ihrer Verpflichtung im Zivil- oder Katstrophenschutz vor Inkraft-
treten der angestrebten Neuregelung die Tatbestandsmerkmale des § 13a WPflG erfüllt hät-
ten, in den Stand versetzt, für die Dauer ihrer Mitwirkung nicht zum Wehrdienst herangezogen 
zu werden. Dies könnte auch Relevanz für die Geltung von § 6 Arbeitssicherstellungsgesetz 
(ASG) vom 9. Juli 1968 haben. 
 

2. Zu Artikel 9 – Änderung der Unabkömmlichstellungsverordnung (UkV)- § 3 Abs. 1 
UkV  

 
§ 13 Abs. 1 S. 1 WPflG lautet unverändert: 
 
„Zum Ausgleich des personellen Kräftebedarfs für die Aufgaben der Bundeswehr und andere 
Aufgaben kann ein Wehrpflichtiger im Spannungs- oder Verteidigungsfall im öffentlichen Inte-
resse für den Wehrdienst unabkömmlich gestellt werden, wenn und solange er für die von ihm 
ausgeübte Tätigkeit nicht entbehrt werden kann.“ 
 
Bedeutung erlangt diese Regelung hinsichtlich der in § 1 Abs. 1 Nr. 3 UkV genannten Perso-
nengruppe der Beschäftigten im Zivilschutz und der Angehörigen des Technischen Hilfswerks 
oder einer Hilfsorganisation des Katastrophenschutzes. Zur Bedeutung der Einrichtungen und 
Einheiten des Zivil- und Katastrophenschutzes wird auf die Ausführungen zu § 13a WPflG-E 
verwiesen. 
 
Gemäß § 3 Abs. 1 UkV können Vorschläge zur Unabkömmlichstellung eingereicht werden, 
wenn die Bundesregierung den Bereitschaftsdienst angeordnet hat oder der Spannungs- oder 
der Verteidigungsfall festgestellt worden ist. 
 
Der Bereitschaftsdienst bezieht sich gemäß § 6 Abs. 6 WPflG und § 61 Abs. 3 SG auf zeitlich 
unbegrenzte Wehrübungen. 
 
Die in § 2a WpflG-E beabsichtigte Einführung der Verordnungsermächtigung greift zu einem 
Zeitpunkt der verteidigungspolitischen Lage, dem ein Spannungsfall jedenfalls nicht unwahr-
scheinlich folgen kann, in dem Beschäftigte im Zivilschutz und Angehörigen von Zivil- und Ka-
tastrophenschutzorganisationen in ihren Einrichtungen und Einheiten bereits zum Einsatz 
kommen müssen. 






